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Hegten oder worm @a überraschend zu Störungen der Haupt- 
Verhandlung durch gegnerische Kräfte kommt.

öle Verpflichtung ztm Zusammenwirken mit den Sicherbeifcs-
1 6Organen ist den Gerichten generell durch § 18 GVG auf» 

erlegt und den Direktoren der Kreisgerichte durch § 26 
Abs. 1 GVG baut, den Direkteren der Bezirksgerichte durch 
§ 34 Abe, 1 GVG in deren persönliche Verantwortung über
tragen#

Um das Zusammenwirken so effektiv wie möglich zu gestal
ten, sind bei Verliegen von Informationen grundsätzlich 
Absprachen mit dem Gerichtsdirektor und» wenn erforder
lich» mit dem Richter zu treffen, der den Vorsitz über 
die Verhandlung hat# Diese Absprachen seilten in der 
Regel wenige Tage vor Beginn der Haupt verband lung geführt 
werden» da bis zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich alle» 
den Verlauf der Verhandlung betreffenden organisations- 
technischen und operativ-relevanten Prägen geklärt sind 
und wiederum soviel Zeit verbleibt» um alle Sieherungs- 
maßnahmen, einschließlich Kräft©Planung und -bereitstel- 
lung sowie Einweisung in der erforderlichen Qualität zu 
realisieren.

In diesen Absprachen sind die organisatorischen und si
cherungsmäßigen Regelungen zu treffen, die für die jewei
lig© HauptVerhandlung eingoleltet werden müssen und die 
der Zustimmung bzw. Entscheidung des Direktors des Gerich
tes oder des vorsitzführenden Richters bedürfen.

Dazu können gehörent

Einsatz von. Angehörigen zur Sicherung der Zugärige zum 
Gerichtsgebäude und zur Unterstützung der Einlaßkontrolle,

Inf ormationen über den Teilnshmcrkrois an der Haupt Ver
handlung.


